
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Auszeit für Fortbildung, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Zeigt einer Ihrer 
Ordinationsmit-
arbeiter großes 
Interesse an 
 einer Fortbil-
dung und will er 
sich hierfür eine 
Auszeit nehmen, dann kann er mit Ihnen eine so-
genannte „Bildungskarenz“ vereinbaren. Als Vor-
aussetzung hierfür gilt, dass er mindestens sechs 
Monate in Ihrer Ordination tätig war. Rechtsan-
spruch auf eine Bildungskarenz hat Ihr Mitarbei-
ter darauf allerdings nicht – ebenso wenig wie 
Kündigungsschutz während seiner Auszeit. 

Der Alltag für viele Dienstnehmer 
in Ordinationen ist hart. Da bleibt 
die persönliche Fortbildung oft auf 
der Strecke. Dank der Bildungs-
karenz können etwa Ihre Ordina-
tionsmitarbeiter eine Auszeit 
 nehmen und sich fortbilden, um 
dann wieder mit neuem Elan Ihr 
Team in der Ordination zu 
 verstärken.

Auszeit für die Fortbildung Teil 1

Steuern im Bild, Teil 219
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